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in SOÎinberîjeit. ©S mürben besïjatb neue ißrojelte
ausgearbeitet für ein § a up t geh ä übe auf bem Sinth
efcherareal (unter ©inbepg beS beftehenben ©chul»
ßaufeS) für bie ®ireltionen her Oeroerbefctjute, bas 3Ru--

feum mit Sibtiotfje! unb SJortragSfaal unb bie lunftge»
werbliche Abteilung, unb für einen ÜReubau©cle2luS»
ftellungSftrafje/Klingenftrafje auf bem ©runb»
ftücl ber ehemaligen gilteranlagen für bie baugewerb»
liehe unb bie me<hanifch='techttifche Abteilung
mit SBerfftätten.

SSöob«KHgSöaKtei* i» gödd)- 3m testen 3afjre finb
in 3üri<h mit ©uboentionen non 33unb unb Kanton unb
mit ftäbtifcljer gtnanjhülfe oon fechS gemeinnützigen @e=

noffenf<f»aften, fünf Unternehmer ©enoffenfdfjaften unb
oier ©injelunternehmern 82 SBohnhäufer mit fecf)S @tn»

jimmer», 45 3roeijimmer=, 282 ®retjimmer=, 93 9Sier=

jimmer» unb 15 günfjimmer SBolpungen, pfammen 441
SBohnungen, fertiggefteHt worben. Sei Seginn beS lau»
fenben 3ah*«3 maren oon "26 unterftüt;ten Unternehmen,
5 gemeinnützigen ©enoffenfdhaften, 14 Unternehmer» ©e=

noffenfdjaften unb 5 @in$el--Unternehmern im 33au, ober
ftanben unmittelbar oor Baubeginn 173 SSohnhäufer mit
1 ©injimmer», 119 3n>eijimmer», 557 ®reijimmer=, 198
ißierjimmer» unb 2 günfsimmer-9Bohnungen, pfammen
877 SBohnungen. ®ie meiften ber bant biefer fpülfe
gebauten SBohnungen werben oom 1. 2lpril bis 1. 3ult
bejogen, ein iReft erfi im Dltober. ®a auch noch einige
hunbert SBohnungen im 33au ftnb, beren ©rftetlung ohne
öffentliche |>ülfeleifiung erfolgt, ift p erwarten, baff bie

SBohnungSnot im laufenben 3ahre «ine merlbare 3Rit=

berung erfahren werbe.

©tSDtifdje Saufrebite in SSMutertljur. 3« ber ®e»

meinbeabftimmung finb alle brei Krebitbegehren
angenommen worben. ®aS erfte ift für eine ®urn
halle in ©een, baS jwette für ein ©djulgebäube
in SBülflingen unb baS britte für bie ©trafen»
forreîtion tn £öfj.

®ie grage Der f>afe*a*toge am ©teifenfee befpract)
ber 23er!ehrSoerein Ufter in feiner ©eneraloerfammlung.
©eit ber Übernahme ber 33ootSoermietung auf bem ©ret»
fenfee muffte fich ber herein immer wieber mit ben un»
genügenben, bte ©chiffe in lurjer 3«it rulnierenben San»

bungSmögttrf)feiten am ©reifenfee befaffen. bereits im
3ahre 1922 hatte ber StegierungSrat ben ©emeinberat
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Ufter eingelaben, ber gtage ber ©rftetlung eines gefügten
SanbungSplatzeS näher p treten.* SRunmehr liegt ein

oon ber girma gahrner & Senjlinger in Ufter
ausgearbeitetes tßrojelt oor, bem ber tßerlehrSoerein ein»

mütig pgeftimmt hat. darnach werben bie Koften ber
Çafenanlage auf 27,000 $r., bte eines p erftellenben
ißirtfchaftSgebäubeS auf 45,000 gr. oeranfdjlagt. ®te
©emeinbe foil um Übernahme ber 33au!often für bie

|jafenanlage angegangen werben, währenb bie SRittei

für ben Sau unb bie SluSgeftaltung beS SBirtfdjaftSge»
bäubeS burch eine p grünbenbe 93augenoffenfc£)aft auf»
gebracht werben foHen.

©in SllterSheim in Supr*. 3" ber Urnenabftim»
mung ber DrtSbürgergemeinbe Sujern würbe ber Ülnlauf
ber Siegenfehaft SSißa ©idjhof genehmigt unb gleich»

jettig ber Krebit oon 625,000 g=r. für bte Siegenfdjaft
unb 75,000 g=r. für bie notwenbigen Umbauten pr ©Im
ridhtung eines 9RännerheimS unb als SllterSheim
für 33ürgerpenfionäre. ®te Siegenfehaft umfaßt
40,000 m® mit großer SSißa unb ffSarfanlagen.

®ie öautäügfeit in grauenfelD hat btefeS grüh»
fahr in erfreulicher SBeife eingefetjt. @S ftnb gegenmär»
tig 44 SCBohnungen im Sau begriffen ober für bie 39au=

bewißigung unb ©uboentionierung angemelbet. darunter
befinben fich auch einige 3ïrbe iterhäufer, bie aßerblngS
noch auSreidhen werben, ber ganzen iRadhfrage nach
Slrbeiterwohnungen p genügen, ©rfreulidh ift, bah
jelne iöaumeifter begonnen haben, auf eigene IRedhnung
aßohnhäufer p erfteßen. ®ie Belebung ber 33autätig=
feit läfji barauf fciiliefen, ba| bie 33aupreife wieber er»

träglich geworben finb; wenigftenS ift p fonfiatleren,
baff in ber letzten 3«tt if Stauenfelb ältere Käufer oer»

lauft worben finb p einem greife, ber auch einen ÜKeu»

bau p ungefähr gleichen Koften erlaubt haben würbe.

3ur îlefflttn Dir oentetfiliden Spillen.
(Storrefponbenj.)

©ewerblidhe Spulen finb oerhältniSmäfsig jung unb
barum geigen fie in Slufbau unb ©lieberung nicht jene

©inheit, bte unfere SBollSfchulen unb SRittelfdhulen auS»

zeichnen unb bie teilweife auf eine jaljrhunbertalte 33er»

gangenheit prüdlbliifen. Urfprünglich erlernte ein junger
^anbwerfer feinen 93eruf beim 33ater ober bei einem

befreunbeten SReifter. ®aS SSerhältniS jwifchen SReifter
unb Lehrling war, namentlidh pr 3«it ber fünfte, ftrenb
geregelt, eS beftanben aßgemein gültige ißorfchriften über
bie ®auer ber, Sehrjeit, über ©efeßen» unb 3Reifterprü»
fangen unb über bie SBanberfdjaft. ®te fünfte waren
ftrerge, gefetzmäfjig burdhgebilbete Drganifationen, bie

burch «fa ftarleS ©emeinfdhaftSgefühl geftü^t wurbene

©idjerltdh waren fie ihrer 3«ß oortrefflid) angepaßt, ung
bie hanbwerllichen Seiftungen auS ber 3«'t ber fünfte
bebeuten auch für unS noch «inen abfoluten .jpöhepunit
hanbwerltidhen Könnens. ®ie 3anft biente aber nicht

nur mirtfehaftlichen 3«tereffen, fonbern ihre ©enoffen
bilbeten auch f.® lieber ftäbtifdhen Sehroerfaffung, fie

forgte für bie" religiöfe ©rbauung unb bte ftttliche 3udht.
iRach ber franpfifchen iReoolution würbe ber 3«"!^

jwang ber ©täbte aufgehoben; bie ©ewerbefreiheit unb

aßgemeine greipgigfeit würben prollamiert. ®te ®e«hnit

macht rafdhe unb grofje gortfdhritte, fie oerbtnbet Kapital
unb airbeit unb legt bie ©runblage p einer oößig neuen

aBirtfdhaftSorbnung unb SBirtfcbaftSform. ®te SRafdhfne
wirb ftänbig weiterentwiclelt, bie ©ro|inbuftrie wirb
mächtig unb broljt baS |>anbwerî p erbrüden. Seil«

weife wirb eS in ber gplgejeit bap gezwungen, nur
noch mit ^Reparaturen fich P befdhäftigen, ba bie 3"'
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in Minderheit. Es wurden deshalb neue Projekte
ausgearbeitet für ein Hauptgebäude auf dem Linth-
escherareal (unter Etnbezug des bestehenden Schul-
Hauses) für die Direktionen der Gewerbeschule, das Mu-
seum mit Bibliothek und Vortragssaal und die kunstge-
weibliche Abteilung, und für einen Neubau Ecke Aus-
stellungsstraße/Klingenstraße auf dem Grund-
stück der ehemaligen Filteranlagen für die baugewerb-
liche und die mechanisch-technische Abteilung
mit Werkstätten.

Wohnungsbauten in Zürich. Im letzten Jahre sind
in Zürich mit Subventionen von Bund und Kanton und
mit städtischer Finanzhülfe von sechs gemeinnützigen Ge-
nossenschaften, fünf Unternehmer-Genossenschaften und
vier Einzelunternehmern 82 Wohnhäuser mit sechs Ein-
zimmer-, 45 Zwetzimmer-, 282 Dreizimmer-, 93 Vier-
zimmer- und 15 Fünfzimmer Wohnungen, zusammen 441
Wohnungen, fertiggestellt worden. Bei Beginn des lau-
senden Jahres waren von 26 unterstützten Unternehmen,
5 gemeinnützigen Genossenschaften, 14 Unternehmer-Ge-
nossenschaften und 5 Einzel-Unternehmern im Bau, oder
standen unmittelbar vor Baubeginn 173 Wohnhäuser mit
1 Einzimmer-, 119 Zweizimmer-, 557 Dreizimmer-, 198
Vierzimmer- und 2 Fünfzimmer-Wohnungen, zusammen
877 Wohnungen. Die meisten der dank dieser Hülfe
gebauten Wohnungen werden vom 1. April bis 1. Juli
bezogen, ein Rest erst im Oktober. Da auch noch einige
hundert Wohnungen im Bau sind, deren Erstellung ohne
öffentliche Hülfeleistung erfolgt, ist zu erwarten, daß die

Wohnungsnot im laufenden Jahre eine merkbare Mil-
derung erfahren werde.

Städtische Baukredite iu Wiuterthur. In der Ge-
meindeabstimmung sind alle drei Kreditbegehren
angenommen worden. Das erste ist für eine Turn-
Halle in Seen, das zweite für ein Schulgebäude
in Wülflingen und das dritte für die Straßen-
korrektion in Töß.

Die Frage der Hafenanlage am Greifeusee besprach
der Verkehrsverein Uster in seiner Generalversammlung.
Seit der Übernahme der Bootsvermietung auf dem Grei-
fensee mußte sich der Verein immer wieder mit den un-
genügenden, die Schiffe in kurzer Zeit ruinierenden Lan-
dungsmöglichkeiten am Greifensee befassen. Bereits im
Jahre 1922 hatte der Regierungsrat den Gemeinderat

kisre kzdà kû. eleKkisck gescZivâsrs Uàn
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Uster eingeladen, der Frage der Erstellung eines geschützten
Landungsplatzes näher zu treten.' Nunmehr liegt ein

von der Firma Fahrner à Lenzlinger in Uster
ausgearbeitetes Projekt vor, dem der Verkehrsverein ein-
mütig zugestimmt hat. Darnach werden die Kosten der
Hafenanlage auf 27,000 Fr., die eines zu erstellenden
Wirtschaftsgebäudes auf 45,000 Fr. veranschlagt. Die
Gemeinde soll um Übernahme der Baukosten für die

Hafenanlage angegangen werden, während die Mittel
für den Bau und die Ausgestaltung des Wirtschaftsge-
bäudes durch eine zu gründende Baugenossenschaft auf-
gebracht werden sollen.

Ein Altersheim in Lnzer». In der Urnenabstim-
mung der Ortsbürgergemeinde Luzern wurde der Ankauf
der Liegenschaft Villa Eichhof genehmigt und gleich-
zeitig der Kredit von 625,000 Fr. für die Liegenschaft
und 75,000 Fr. für die notwendigen Umbauten zur Ein-
richtung eines Männerheims und als Altersheim
für Bürgerpensionäre. Die Liegenschaft umfaßt
40,000 m ^ mit großer Villa und Parkanlagen.

Die Bautätigkeit in Franenfeld hat dieses Früh-
jähr in erfreulicher Weise eingesetzt. Es sind gegenwär-
tig 44 Wohnungen im Bau begriffen oder für die Bau-
bewilligung und Subventionierung angemeldet. Darunter
befinden sich auch einige Arbeiterhäuser, die allerdings
noch nicht ausreichen werden, der ganzen Nachfrage nach
Arbeiterwohnungen zu genügen. Erfreulich ist, daß ein-
zelne Baumeister begonnen haben, auf eigene Rechnung
Wohnhäuser zu erstellen. Die Belebung der Bautätig-
keit läßt darauf schließen, daß die Baupreise wieder er-
träglich geworden sind; wenigstens ist zu konstatieren,
daß in der letzten Zeit in Frauenfeld ältere Häuser ver-
kauft worden sind zu einem Preise, der auch einen Nm-
bau zu ungefähr gleichen Kosten erlaubt haben würde.

Zur Reform der gemerWen Schule«.
(Korrespondenz.)

Gewerbliche Schulen sind verhältnismäßig jung und
darum zeigen sie in Aufbau und Gliederung nicht jene

Einheit, die unsere Volksschulen und Mittelschulen aus-
zeichnen und die teilweise auf eine jahrhundertalte Ver-
gangenheit zurückblicken. Ursprünglich erlernte ein junger
Handwerker seinen Beruf beim Vater oder bei einem

befreundeten Meister. Das Verhältnis zwischen Meister
und Lehrling war, namentlich zur Zeit der Zünfte, strend
geregelt, es bestanden allgemein gültige Vorschriften über
die Dauer der Lehrzeit, über Gesellen- und Meisterprü-
fungen und über die Wanderschaft. Die Zünfte waren
strenge, gesetzmäßig durchgebildete Organisationen, die

durch ein starkes Gemeinschaftsgefühl gestützt wurdene

Sicherlich waren sie ihrer Zeit vortrefflich angepaßt, ung
die handwerklichen Leistungen aus der Zeit der Zünfte
bedeuten auch für uns noch einen absoluten Höhepunkt
handwerklichen Könnens. Die Zunft diente aber nicht

nur wirtschaftlichen Interessen, sondern ihre Genoffen
bildeten auch ^Glieder der städtischen Lehrverfassung, sie

sorgte für die religiöse Erbauung und die sittliche Zucht.
Nach der französischen Revolution wurde der Zunft-

zwang der Städte aufgehoben; die Gewerbefreiheit und

allgemeine Freizügigkeit wurden proklamiert. Die Technik

macht rasche und große Fortschritte, sie verbindet Kapital
und Arbeit und legt die Grundlage zu einer völlig neuen

Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsform. Die Maschine
wird ständig weiterentwickelt, die Großindustrie wird
mächtig und droht das Handwerk zu erdrücken. Teil-

weise wird es in der Folgezeit dazu gezwungen, nur
noch mit Reparaturen sich zu beschäftigen, da die In-
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buftrie bie fettigen ißrobufte liefert, gür uns ergebt
ftcf) ßier bie grage: SBirfen biefe neue SBirtfcßaftSorb*
nung unb if)re Organe gurücf auf bas fpanbroerf im
allgemeinen unb auf bie SluSbilbung feines StadßroudßfeS
im befonbetn. @S läßt fid) in furgen SB orten nießt
fcßilbetn, meiere Umgeftaltung baS |>anbroerf erfußr.
®aS eine aber fteßt feft, bureß bie auSgebitbete Secßnif,
burdß ben oergroeigten fpanbet unb buteß bie neuen 33er=

feßrSmittel roerben bie SInforberungen an ben |>anb=
roerfSmeifter größere unb oielgeftattigere ; bie Stusbitbung
beS Settlings roirb teitroeife auS ber SBerfftatt in bie
©cßule oerlegt. ®S entfielen @onntagS= unb 3lbenb=
fcßulen, beten ©rünbung ber ©infießt fluger unb giel=

bewußter jpanbroetfer gu oerbanfen ift. Settroeife tragen
biefe neuen (Spulen ben ©ßarafter oon gortbilbungS*
faulen, teilmeife finb eS reine ßeicßnungSfcßulen. ©onn=
tagS» unb Slbenbfdßule bilben bie löorform unferer ßeu=

tigen ©eroerbefcßulen. Jn ben 9l6enbfcßuten roirb teil»
roeife ber utfprünglicße Seßrftoff ber SiolfSfdßuIe roieber--
t»olt unb ausgebaut; ber Settling roirb roeitergebilbet,
batjer ber Statue gortbilbungSfcßule. 2)ie ©onntagS»
fcßulen pflegen ßauptfädßlicß baS Jetcßnen als ©rgängung
gur ßanbroerftießen Slrbeit in ber SBerfftatt. SllS Beßrer
amtieren £>anbroerfSleute, teils SReifter, teils tücßtige
©efellen. ©in gefeßtießer B^ang, biefe ©cßule gu be=

fueßen, beftanb nießt. Sie beutfeße ©efeßgebung ßat
aHerbtngS feßr fröß bie ©cßulpflicßt eingefüßrt, unb feßon
©oetße ßat in fetner ©igenfeßaft als ©taatSminifter eine
ber erften „©eroerbefeßuien" gegränbet. ®ie urfprüng=
ließe greiroilligfeit ßatte ben großen Vorteil, baß biefe
©cßuten oon roirfließ ftrebfamen unb fleißigen Beuten
befudßt rourben, bie ben SBert etner SBetterbilbung roür»
bigten. ®ie £>anbroerfStneifter, bie foteße Kurfe leiteten,
fteHten fieß auS Siebe gum S3eruf unb auS reinem JbealiS»
muS ber guten ©aeße gur SSerfügung. ®er Stacßteil
biefer ©cßuten aber beftanb barin, baß ißt ttnterricßt
nur abenbS unb ©onntagS erteilt tourbe, unb baß gerabe
jene ßeßrlinge fidß felber oom SSefucß auSfdßloffen, für
bie eine SBetterbilbung bringenb notroenbig geroefen roäre.
®te ©cßulpflicßt mar burdß ©efeß noeß meßt geregelt

S3ei unS in ber ©eßroeig rourben bie SSerßältniffe
erft georbnet, als eingelne Kantone ©efeße über bie ge=

roerblicße SierufSteßre erließen. Stamit tourbe bie ©cßul«
pflicßt auSgebeßnt auf alle Seßrlinge, bie in einem ßanb=
roerfSmäßigen, tnbuftriellen ober im SBirtfdßaftSgeroerbe
in ber Beßre ftanben. ®ie SeßrltngSgefeße, bie in ben
oerfeßtebenen Kantonen oerfeßteben lauten, entßalten SJor-

feßriften: 1. über bie Stauer ber ©etufSleßre, 2. über
Seßrplan, UnterricßtSjeit unb Slbfeujenroefen. gerner
finb barin alle befonberen SierufSoerorbnungen entßalten,
für bie SluSnaßmen ßinficßtltdß beS ©cßutbefucßeS oorge»
feßen finb.

S)te Stauer ber Beßrgeit oariiert groifeßen 1 Jaßr
unb 4 Jaßren. ©agroifeßen liegen für oerfeßiebene Sie»

rufSgaltungen Slbftufungen oon Va Staßr. ©eroößnlicß
roirb ber Seßrling bureß baS ©efeß bagu oerßalten, eine

ißrobegeit oon 4 SBocßen burcßjumacßen. ®te meiften
feßroeigerifeßen ©efeße feßen oor, baß roäßrenb biefer
Ißrobegeit ber ©dßulbefucß obligatorifeß ift. S)iefe 93e=

ftimmung ßat ißren guten ©runb, benn roecßfelt eoentuell
naeß 4 SBocßen ein Seßrling feinen Sieruf, fei eS auf
©eranlaffung feines SReifterS, ber ißn als ungeeignet
befunben ßat, fei eS auf eigenen SBunfdß, fo foil babureß
feine SluSbilbung in ber ©cßule, roenn er fieß für einen
neuen Sieruf entfeßeibet, feine Störung erleiben. ®enn
namentlicß in tßeoretifcßen gäcßern fönnte ein Jüngling
ober ein SRäbdßen, roenn fie erft in ber 5. SBocße ben
Unterricßt befueßen roürben, ißm nießt meßr folgen. Star
ßeßrmeifter ift oerpflidßtet, bort, too öffentliche ©eroerbe»

fcßulen befteßen, feinen Seßrling gum Siefucß ber ©cßule
angumelben, ißn gum regelmäßigen Siefucß angußalten
unb ißm bie ßiergu erforbertidße Beit roäßrenb ber 2lr=
beitSgeit einguräumen. gerner ift er oerpflidßtet, feinen
Seßrling gur tleilnaßme an ben SeßrlingSprüfungen an=

gumelben.
®er Seßrplan ift im Kanton Sern oon ber 2)iref=

tion beS 3«hern gu genehmigen. @r ift fo gu geftalten,
baß er eine ©rgängung bilbet gur SBerfftattleßre, unb et
muß ben Siebürfniffen ber totalen SierufSarten möglidßft
angepaßt roerben. golgenbe gädßer ßaben obltgatorifcßeu
©ßarafter: ©efdßäftSauffaß, geroerbtidßeS Steißnen, ge»

roerbtidße 93udßfüßrung, geießnen unb SiaterlanbSfunbe.
®iefe muß oon allen Jünglingen,! bie im 17. ober 18.

SllterSjaßre fteßen, befudßt roerben, unb groar neben ben
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dustrie die fertigen Produkte liefert. Für uns erhebt
sich hier die Frage: Wirken diese neue Wirtschaftsord-
nung und ihre Organe zurück auf das Handwerk im
allgemeinen und auf die Ausbildung seines Nachwuchses
im besondern. Es läßt sich in kurzen Worten nicht
schildern, welche Umgestaltung das Handwerk erfuhr.
Das eine aber steht fest, durch die ausgebildete Technik,
durch den verzweigten Handel und durch die neuen Ver-
kehrsmittel werden die Anforderungen an den Hand-
werksmeister größere und vielgestaltigere; die Ausbildung
des Lehrlings wird teilweise aus der Werkstatt in die
Schule verlegt. Es entstehen Sonntags- und Abend-
schulen, deren Gründung der Einsicht kluger und ziel-
bewußter Handwerker zu verdanken ist. Teilweise tragen
diese neuen Schulen den Charakter von Fortbildungs-
schulen, teilweise find es reine Zeichnungsschulen. Sonn-
tags- und Abendschule bilden die Vorform unserer Heu-
tigen Gewerbeschulen. In den Abendschulen wird teil-
weise der ursprüngliche Lehrstoff der Volksschule wieder-
holt und ausgebaut; der Lehrling wird weitergebildet,
daher der Name Fortbildungsschule. Die Sonntags-
schulen pflegen hauptsächlich das Zeichnen als Ergänzung
zur handwerklichen Arbeit in der Werkstatt. Als Lehrer
amtieren Handwerksleute, teils Meister, teils tüchtige
Gesellen. Ein gesetzlicher Zwang, diese Schule zu be-

suchen, bestand nicht. Die deutsche Gesetzgebung hat
allerdings sehr früh die Schulpflicht eingeführt, und schon
Goethe hat in seiner Eigenschaft als Staatsminister eine
der ersten „Gewerbeschulen" gegründet. Die ursprüng-
liche Freiwilligkeit hatte den großen Vorteil, daß diese
Schulen von wirklich strebsamen und fleißigen Leuten
besucht wurden, die den Wert einer Weiterbildung wür-
digten. Die Handwerksmeister, die solche Kurse leiteten,
stellten sich aus Liebe zum Beruf und aus reinem Jdealis-
mus der guten Sache zur Verfügung. Der Nachteil
dieser Schulen aber bestand darin, daß ihr Unterricht
nur abends und Sonntags erteilt wurde, und daß gerade
jene Lehrlinge sich selber vom Besuch ausschlössen, für
die eine Weiterbildung dringend notwendig gewesen wäre.
Die Schulpflicht war durch Gesetz noch nicht geregelt.

Bei uns in der Schweiz wurden die Verhältnisse
erst geordnet, als einzelne Kantone Gesetze über die ge-

merkliche Berufslehre erließen. Damit wurde die Schul-
Pflicht ausgedehnt auf alle Lehrlinge, die in einem Hand-
werksmäßigen, industriellen oder im Wirtschaftsgewerbe
in der Lehre standen. Die Lehrlingsgesetze, die in den
verschiedenen Kantonen verschieden lauten, enthalten Vor-
schriften: 1. über die Dauer der Berufslehre, 2. über
Lehrplan, Unterrichtszeit und Absenzenwesen. Ferner
sind darin alle besonderen Berufsverordnungen enthalten,
für die Ausnahmen hinsichtlich des Schulbesuches vorge-
sehen sind.

Die Dauer der Lehrzeit variiert zwischen 1 Jahr
und 4 Jahren. Dazwischen liegen für verschiedene Be-
rufsgattungen Abstufungen von Vs Jahr. Gewöhnlich
wird der Lehrling durch das Gesetz dazu verhalten, eine

Probezeit von 4 Wochen durchzumachen. Die meisten
schweizerischen Gesetze sehen vor, daß während dieser
Probezeit der Schulbesuch obligatorisch ist. Diese Be-
stimmung hat ihren guten Grund, denn wechselt eventuell
nach 4 Wochen ein Lehrling seinen Beruf, sei es auf
Veranlassung seines Meisters, der ihn als ungeeignet
befunden hat, sei es auf eigenen Wunsch, so soll dadurch
seine Ausbildung in der Schule, wenn er sich für einen
neuen Beruf entscheidet, keine Störung erleiden. Denn
namentlich in theoretischen Fächern könnte ein Jüngling
oder ein Mädchen, wenn sie erst in der 5. Woche den
Unterricht besuchen würden, ihm nicht mehr folgen. Der
Lehrmeister ist verpflichtet, dort, wo öffentliche Gewerbe-
schulen bestehen, seinen Lehrling zum Besuch der Schule
anzumelden, ihn zum regelmäßigen Besuch anzuhalten
und ihm die hierzu erforderliche Zeit während der Ar-
beitszeit einzuräumen. Ferner ist er verpflichtet, seinen
Lehrling zur Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen an-
zumelden.

Der Lehrplan ist im Kanton Bern von der Direk-
tion des Innern zu genehmigen. Er ist so zu gestalten,
daß er eine Ergänzung bildet zur Werkstattlehre, und er
muß den Bedürfnissen der lokalen Berufsarten möglichst
angepaßt werden. Folgende Fächer haben obligatorischen
Charakter: Geschäftsaufsatz, gewerbliches Rechnen, ge-
werbliche Buchführung, Zeichnen und Vaterlandskunde.
Diese muß von allen Jünglingen,I die im 17. oder 18.

Altersjahre stehen, besucht werden, und zwar neben den
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©tunben, p beren Vefucf) baS ©efet; oerpflichtet. Sieben
ben çpftid^tfâd^ern fetjen bie fantonalen ©efetp weitere
fafultatioe Fächer nor unb namentlich auch praftifdje
Übungen.

Die Unterrichtszeit fällt gewöhnlich pr ßälfte in bie
SlrbeitSpit, pr £>älfte in bie Slbenbftunben jmifdljen
7 unb 9 Uhr. 2lm ©arnStag nadjmittag wirb in ber
Siegel nicht unterrichtet, ber ©onntagSunterricht bleibt
grunbfätjlict) auSgefdjloffen. Da§ getienwefen wirb buret)
bie Sofalbehörben geregelt; weit an ©ewerbefchulen oft
mehrheitlich fßrimar» unb ©efunbatlehrer in nebenamt*
lieber Stellung tätig finb, fo täfjt man bie gerten ber
gewerblichen Spulen mit ben Serien ber Volfsfetjulen
pfammenfaEen.

DaS Slbfenjenwefen enblich wirb burch befonbere
regterungSrättiche Verorbnungen geregelt. Selber führt
gerabe eS oft p SRifffiimmungen jwifetjen (Schulleitung
unb SReifterfdjaft.

Vei blefer heutigen gefet;liehen Siegelung barf aber
nicht £>alt gemacht werben. Die ©egenwart brängt ge=

bietertfeh pm SluSbau ber gewerblichen VilbungSanftalten.
Den Slnftofj p biefem SluSbau gaben wieberholt @e=

werbetrèibenbe unb fmnbwerfer felber. Die SOßünfdEje

unb gorberungen ber intereffierten SSerufgfreife laffen
fidj bahin pfammenfaffen : Der theoretifdje Unterricht
foE teilweife oerminbert werben pgunften beS rein be-

rufSfunbtic|en Unterrichtet, ber burch praftifdhe unb
DemonftrationSfurfe ergänzt wirb. Sieben bem fjadt)-
zeichnen foE 3Betfpug= unb SRaterialfunbe gelehrt werben.
Diefe ißrogrammpunfte werben fich nur bann oerwirf»
liehen laffen, wenn in erfter Sinie neue Sehrpläne auf»
geftetlt werben, in benen in fpftematifchem Slufbau ber
erweiterte Sehrftoff gegliebert wirb. 9US ©runbfah muf?
babei gelten, bafj ber berufliche Fachunterricht in ben
Sïiittelpunft p fteUen fei unb bah **, fobalb e§ Vor*
bilbung unb gähigfeit beS SeljrlingS erlauben, burch
ein fßraftifum erweitert unb ergänzt wirb, lud) ber
theoretifche Unterricht, teilweife wefentlid) rebujiert, foE
ebenfaES weitgehenb ben einzelnen VerufSarten angepafjt
werben, unb eine ©ruppe oon fogenannten Sßahlfächern
foil in ben obern ©emefietn ben Schülern bie SRoglicf)»
feit bieten, nach eigenem SBunfd) unb VebürfniS fidj er»

gänjenbe Fächer auSzufudjen. SBirb ber Sehrling bei
ber 2luSwaf)l ber SBahlfädjer nom SReifter ober ben
©Itéra unb namentlich oon feinen Sîlaffentehrern forg*
fällig beraten, fo bürften fie ein SRittel bilben, um ©ifet
unb Freube beS jungen DanbmerferS p fieigern unb
Zugleich ben 8«>ang, ber in biefen fritifchen Fahren oft
brücfenb empfunben wirb, etwas p linbern. £>at ein

ißER-
ICFHitW

Sehrling fich fût ein beftimmteS SBahlfach entfehieben,
fo muh er es natürlich innerhalb feines ©tunbenplanes
al§ obligatorifch befugen. Dafj baS ißraftifum in ben

Sehrplan gewerblicher VilbungSinftitute aufgenommen
werben müffe, fleht heute außerhalb jeben 3eifelS.
Qm Sluslanbe, namentlich in Deutfcf)lanb unb in öfter»
reich, u>irb überall bem fßraftifum eine führenbe 3Me
pgewiefen. VefonberS augenfällig fam ba§ auf ber

©ewerbefchau in SJiündjen pm SluSbrucf, inbem bort
fetne ©dhülerjeidhnungen ausgeftetlt würben, fonbern nur
Slrbeiten, roeldje ©ewerbefchüter in praftifchen Surfen
IjergefteEt hotten.

Die ©in» unb Durchführung beS IßraftifumS bilbet
aber ©chwierigfeiten, bie nicht oerfannt werben bütfen.
Denn eigentlich foÜte ein jeher Sehrling bei feinem
SReifter unb in beffen SSerffiatt fich olle für feinen Ve=

ruf noiwenbigen praftifcljen Fähigfeiten aneignen fönnen,
Sluch bas theoretifdhe SBiffen foEte in ber SBerfftatt er»

worben werben. Da nun aber gerabe |>anbmerfer unb
©emerbetretbenbe fo brlngenb nach bem fßraftifum für
Sehrlinge »erlangen, fo gefielen fie bamit ein, bah ber

heutige SReifter unter ben heutigen 33erf}ältmffen nicht
mehr in ber Sage ift, feinen Sehrling praftifch fo au§=

pbilben, wie es fein Veruf erforbert. Diefe Datfache
wirb heute allgemein anerfannt. Denn bie gegenwär»

tigen mirifchaftlichen SSerhältniffe, bie fcEjarfe Form ber

ftor.furrenj, bie Pflichten unb Forberungen ber S3erufS»

organifationen mit ihren phlreichen ©i^ungen unb S3e»

fprechungen, bie aulgebehnte Korrefponbenj unb ba§ oer>

fdiärfte unb normierte §8erechnung§mefen, aEe biefe Foh
toren bringen es mit fih, bah ber SReifter nicht mehr
wie pr 3ett ber 3ünfte, ftänbig in ber SBerfftatt tätig
fein unb beren betrieb perfönlid) leiten fann. ©eine

Dätigfeit wirb pnt grofjen Deil oerlegt inS 33ureau unb

©ihungSjimmer, pm Deil auch ins Sofat ber potitifchen
ißartei. Söer feinen ®eruf liebt unb ihn richtig ausju»
üben oerfteht, mag biefe SSerfdhiebung bebauern, änbern

läht fie fid) nicht. Die »ielfeitige Fuonfprudhuahme bes

heutigen SReifteri bebingt, bah er teitweife bie Settung
unb äufficht feines Betriebes bem SSorarbeiter ober Sßerf»

meifter überlaffen muh, unb bah er fidh oudh um bie

SluSbilbung bei SehrlingS nicht mehr mit ber wünfcf)en3=

werten ©tünblidhfeit befaffen fann. Unb ba§ Dempo in

ben heutigen honhwerftidjen Setrieben unb bie ©ile, mit

ber faft aEe lufträge erlebigt werben müffen, laffen
auch bem Vorarbeiter ober bem ©efeEen oft wenig 3eW

übrig, ben Sehrling in ben Veruf fpftematifdf) einju»

führen. @§ braucht oiel 3ett unb otel ©ebulb bap,
heute einen Sehrling planmäfjig in aEen Vorfommniffen
feines VerufeS auSpbilben.

©ine beneibenSwerte SluSnahme bilbet bie ©roffinbu»
ftrie, bie in eigenen, oorpglidjen SBerffdhulen, burch be<

fonbere Sehrfräfte in engftem 8ufommenhang mit ber

IßrajiS ihren beruflichen 5Radhwuch§ erjiehen fann. 3"
biefem 3ufammenhang oerbient bie SBerffdhule ber ©uljer

64 Jllustr. schweiz. Handw. -jeitnng („Meisterblatt") Nr. 6

Stunden, zu deren Besuch das Gesetz verpflichtet. Neben
den Pflichtfächern sehen die kantonalen Gesetze weitere
fakultative Fächer vor und namentlich auch praktische
Übungen.

Die Unterrichtszeit fällt gewöhnlich zur Hälfte in die
Arbeitszeit, zur Hälfte in die Abendstunden zwischen
7 und 9 Uhr. Am Samstag nachmittag wird in der
Regel nicht unterrichtet, der Sonntagsunterricht bleibt
grundsätzlich ausgeschlossen. Das Ferienwesen wird durch
die Lokalbehörden geregelt; weil an Gewerbeschulen oft
mehrheitlich Primär- und Sekundarlehrer in Nebenamt-
sicher Stellung tälig sind, so läßt man die Ferien der
gewerblichen Schulen mit den Ferien der Volksschulen
zusammenfallen.

Das Absenzenwesen endlich wird durch besondere
regierungsrätliche Verordnungen geregelt. Leider führt
gerade es oft zu Mißstimmungen zwischen Schulleitung
und Meisterschaft.

Bei dieser heutigen gesetzlichen Regelung darf aber
nicht Halt gemacht werden. Die Gegenwart drängt ge-
bieterisch zum Ausbau der gewerblichen Bildungsanstalten.
Den Anstoß zu diesem Ausbau gaben wiederholt Ge-
werbetreibende und Handwerker selber. Die Wünsche
und Forderungen der interessierten Berufskreise lassen
sich dahin zusammenfassen: Der theoretische Unterricht
soll teilweise vermindert werden zugunsten des rein be-

rufskundlichen Unterrichtes, der durch praktische und
Demonstrationskurse ergänzt wird. Neben dem Fach-
zeichnen soll Werkzeug- und Materialkunde gelehrt werden.
Diese Programmpunkte werden sich nur dann verwirk-
lichen lassen, wenn in erster Linie neue Lehrpläne auf-
gestellt werden, in denen in systematischem Aufbau der
erweiterte Lehrstoff gegliedert wird. Als Grundsatz muß
dabei gelten, daß der berufliche Fachunterricht in den
Mittelpunkt zu stellen sei und daß er, sobald es Vor-
bildung und Fähigkeit des Lehrlings erlauben, durch
ein Praktikum erweitert und ergänzt wird. Auch der
theoretische Unterricht, teilweise wesentlich reduziert, soll
ebenfalls weitgehend den einzelnen Berussarten angepaßt
werden, und eine Gruppe von sogenannten Wahlfächern
soll in den obern Semestern den Schülern die Möglich-
keit bieten, nach eigenem Wunsch und Bedürfnis sich er-
gänzende Fächer auszusuchen. Wird der Lehrling bei
der Auswahl der Wahlfächer vom Meister oder den
Eltern und namentlich von seinen Klassenlehrern sorg-
fältig beraten, so dürften sie ein Mittel bilden, um Eifer
und Freude des jungen Handwerkers zu steigern und
zugleich den Zwang, der in diesen kritischen Jahren oft
drückend empfunden wird, etwas zu lindern. Hat ein

Lehrling sich für ein bestimmtes Wahlfach entschieden,
so muß er es natürlich innerhalb seines Stundenplanes
als obligatorisch besuchen. Daß das Praktikum in den

Lehrplan gewerblicher Bildungsinftitute ausgenommen
werden müsse, steht heute außerhalb jeden Zweifels.
Im Auslande, namentlich in Deutschland und in Oster-
reich, wird überall dem Praktikum eine führende Rolle
zugewiesen. Besonders augenfällig kam das auf der

Gewerbeschau in München zum Ausdruck, indem dort
keine Schülerzeichnungen ausgestellt wurden, sondern nur
Arbeiten, welche Gewerbeschüler in praktischen Kursen
hergestellt hatten.

Die Ein- und Durchführung des Praktikums bildet
aber Schwierigkeiten, die nicht verkannt werden dürfen.
Denn eigentlich sollte ein jeder Lehrling bei seinem

Meister und in dessen Werkstatt sich alle für seinen Be-

ruf notwendigen praktischen Fähigkeiten aneignen können
Auch das theoretische Wissen sollte in der Werkstatt er-
warben werden. Da nun aber gerade Handwerker und
Gewerbetreibende so dringend nach dem Praktikum für
Lehrlinge verlangen, so gestehen sie damit ein, daß der

heutige Meister unter den heutigen Verhältnissen nicht
mehr in der Lage ist, seinen Lehrling praktisch so aus-
zubilden, wie es sein Beruf erfordert. Diese Tatsache
wird heute allgemein anerkannt. Denn die gegenwär-
tigen wirtschaftlichen Verhältnisse, die scharfe Form der

Konkurrenz, die Pflichten und Forderungen der Berufs-
organisationen mit ihren zahlreichen Sitzungen und Be-
sprechungen, die ausgedehnte Korrespondenz und das ver-
schärfte und normierte Berechnungswesen, alle diese Fak-
toren bringen es mit sich, daß der Meister nicht mehr
wie zur Zeit der Zünfte, ständig in der Werkstatt tätig
sein und deren Betrieb persönlich leiten kann. Seine

Tätigkeit wird zum großen Teil verlegt ins Bureau und

Sitzungszimmer, zum Teil auch ins Lokal der politischen
Partei. Wer seinen Beruf liebt und ihn richtig auszu-
üben versteht, mag diese Verschiebung bedauern, ändern

läßt sie sich nicht. Die vielseitige Inanspruchnahme des

heutigen Meisters bedingt, daß er teilweise die Leitung
und Aufsicht seines Betriebes dem Vorarbeiter oder Werk-

meister überlassen muß, und daß er sich auch um die

Ausbildung des Lehrlings nicht mehr mit der wünschens-
werten Gründlichkeit befassen kann. Und das Tempo in

den heutigen handwerklichen Betrieben und die Eile, mit

der fast alle Aufträge erledigt werden müssen, lassen

auch dem Vorarbeiter oder dem Gesellen oft wenig Zeit

übrig, den Lehrling in den Beruf systematisch einzu-

führen. Es braucht viel Zeit und viel Geduld dazu,

heute einen Lehrling planmäßig in allen Vorkommnissen
seines Berufes auszubilden.

Eine beneidenswerte Ausnahme bildet die Großindu-
strie, die in eigenen, vorzüglichen Werkschulen, durch be-

sondere Lehrkräfte in engstem Zusammenhang mit der

Praxis ihren beruflichen "Nachwuchs erziehen kann. I"
diesem Zusammenhang verdient die Werkschule der Sulzer
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Drei- und vierseitige Hobelmaschtraes; AUSSTELLUNGSLACSER IN ZURICH
UNTERER MOHtESTEG 2

TELEPHON BRUGG Nr. 25 • ZÜRICH t SELNAU 69-/4
450 u. 600 mm Dickenhobelbreite, bezw. 330 u. 480 mm Hobel- unterer mOhlesteg 2
breite bei drei- und vierseitiger Bearbeitung. Kugellagerung.

SKGEREI- und HOLZ-
BEARBEITUNGSMASCHINEN

o®o

SR088ES FABRIKLAGER

21.=©. in 9öintertf)ur befonberS heroorgehoben ju werben. i

2Beil bie pri»ate 2et)re tetltoeife lücfenljaft bleibt, fo
muff bte berufliche ©hule fie ergänzen unb erweitern
buret) baS ißraftifum. ®iefeS aber fann nur richtig unb
fachgemäß burhgeführt werben in befonberen Sßerfftätten,
bie non forgfättig unb gränbltch gefeilte« Bauleuten
geleitet werben, ffrei erwerbenbe 33srufSteute werben
hier mit Recf)t bte ffrage [teilen : 2öaS foil in btefen
SBerfftätten liergeftefit werben? ©ntfiefjt hier nicht eine

Äonfurrenj fur ben fetbftänbigen .fianbroerfer ©ntfiebt
hier nicht eine neue fyornt »on Öebrwerfftätten ®iefe
Bmeifel finb unberechtigt unb fönnen jerftreut werben.
®ie SBerlftätten, bie angeregt werben, haben in erfter
Sinie ben ©harafter non ®emonfirationSroerfftätten. @§

foil barin ben jungen tpatibmerfern alles öaS gegeigt
unb fie ba§ gelehrt werben, maS bie Sßerfftatt ihnen
nur oberfläthbich ober $u rafh hat »ermitteln fönnen.
®ie SSßerfftätten follen eine ©rgän$ung bilben jur Söerb
ftatt beS RietfterS. 2IHe jene fomplijierten fiöfungen unb
ftonftrultionen, bte in ber SBerffiatt bes SJletfierS biefer
fetber ober ber qualifizierte 2lrbeiter ausfährt, foil in
ber SBerfftatt ber ©djule ber Sebtling fennen lernen.
SOtit aller ®runblicf)!eit foil er hier gewiffe Spezialitäten
fennen lernen, bie für feinen Seruf mefentlich finb unb
eS ihm ermöglichen, nach abgefthloffener Seh^geit als
tüchtiger 2lrbeiter, ber feinen ©eruf Durch unb burcl)
fennt, fein 23rot p oerbienen. Sicherlich wirb eS fich
nicht »ermeiben laffen, baf) gelegentlich auch fertige 2lr=
betten hergefieHt werben. Bunt iöetfauf bürfen fie nie
fornmen; jebe Ronfurrenz beS freien ©ewerbeS bleibt
au§geftf)loffen. ®tefe fertigen ißrobufte follen in ben
23efih beS 2ehrlingS übergehen, ber fie hergefteOt hat.
2Bte bte £>efte ber Schulzeit einen 2IuSt»eiS bilben über
gewiffe iheoretifhe ßenntniffe, bie geidhnungen über zeih'
nerifclje Bät)igfetten, fo foUen biete 2lrbeiten, bie im ißrah
tiîum entftanben finb, fpäter für ben Sebrling eine 2egi=
timation bilben für fein hanbwerfücf)es können. 9öof)I
befitjt er nah abgef<f)Ioffenet 2ehr= unb ©hutzeit feine
Beugniffe, nah beftanbener 2ebrlingSprüfung feinen 2ebr=
brief, aber am beften wirb er fich al§ junger (panbwerfer
auêweifen burcl) jene 2eiftuugen, bie feine .jpanb ge=
fhaffen hat. BeugniSnoten werben »on »erfhtebenen
2ehretn nach oerfhiebenen SRafjfiäben erteilt, 2ebrling3=
Prüfungen fönnen nicht abfolut auf einheitlicher ©runb=
läge unb nah einbeutigen formen burhgeführt werben,

aber auS bem felber hergefteEten ißrobuft be§ jungen
ftanhwerferS fpriht nur fein eigenes können unb feine
eigene ©efhicflihfeit. ®arum muff baS Sßraftifum in
ben oberen 2ehrjahren in ben Rlittelpunft beS fadhtichen
Unterrichtes gefteUt werben, um ben herum fich &i® theo»

retifhen unb zeihuerifheu Böher gruppieren.
(©hiufc folgt.)

Rrclsfcbrcibeit Hr. 31(9

an bie

6ektinn lies Sdadset. ®eroerbeofrbanîies.

SBerte SSerbanbSmitglieber!
Sie werben hiermit eingelaben zut

örbctitticfjen 3ût)rcêt>erfammtung
auf ©amStag ben 31. Rlat unb ©onntag ben 1. Buni 1924,

in 21 r b o n.

SageSorbnung:
1. ©iguRg ßtn ©amitßß ben 31. Rîûi, 15 Uhr, im

ftotel 2iKbc«hof.
1. Rücf&Itcf auf baS le^te ©efhäftSjaljr.
2. BahreSberiht pro 1923.
3. Bahreêrecïtnung pro 1923. ^Bericht ber RechnungS»

unb ©efhäftSprüfungSfommiffion.
4. SBcftimmung beS DrteS ber nähften BahreS»erfamm=

lung.
5. Söahl ber 9lehnungS= unb ©efhäftSprüfungSfom»

miffion.
6. 2Bahl beS SerbaubSpräftbenten unb »on 24 SJÎit»

gliebern beS BeuiraloorftaubeS auf eine neue 2lmts=
bauer »on brei Bahren.

7. ©rnennung »on ©hrenmitgtiebern.
8. 2lufbau ber fhweizerifhen ©ewetbegefehgebung, in§=

befonbere 25orentwurf zu einem SBunbeSgefft) über
bie berufliche 2luSbilbung. Referenten: ©efretäre

©aleazzi (beutfh) unb R. Baccarb (franz.)
9. éunbeSgefeh über baS BoHtnefen. Referent: Ratio»

nalrat ®r. ®h- Dbinga.
10. Re»i.fion »on 2lrt. 20 beS RerbanbSbefhluffeë be=

treffenb freiwillige Rteifterprüfungen.
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A.-G. in Winterthur besonders hervorgehoben zu werden.
Weil die private Lehre teilweise lückenhaft bleibt, so

muß die berufliche Schule sie ergänzen und erweitern
durch das Praktikum. Dieses aber kann nur richtig und
fachgemäß durchgeführt werden in besonderen Werkstätten,
die von sorgfältig und gründlich geschulten Fachleuten
geleitet werden. Frei erwerbende Beruisleute werden
hier mit Recht die Frage stellen: Was soll in dbsen
Werkstätten hergestellt werden? Entsteht hier nicht eine
Konkurrenz für den selbständigen Handwerker? Entsteht
hier nicht eine neue Form von Lehrwerkstätten? Diese
Zweifel sind unberechtigt und können zerstreut werden.
Die Werkstätten, die angeregt werden, haben in erster
Linie den Charakter von Demonstrationswerkstätten. Es
soll darin den jungen Handwerkern alles das gezeigt
und sie das gelehrt werden, was die Werkstatt ihnen
nur oberflächlich oder zu rasch hat vermitteln können.
Die Werkstätten sollen eine Ergänzung bilden zur Werk-
statt des Meisters. Alle jene komplizierten Lösungen und
Konstruktionen, die in der Werkstatt des Meisters dieser
selber oder der qualifizierte Arbeiter ausführt, soll in
der Werkstatt der Schule der Lehrling kennen lernen.
Mit aller Gründlichkeit soll er hier gewisse Spezialitäten
kennen lernen, die für seinen Beruf wesentlich find und
es ihm ermöglichen, nach abgeschlossener Lehrzeit als
tüchtiger Arbeiter, der seinen Beruf durch und durch
kennt, sein Brot zu verdienen. Sicherlich wird es sich

nicht vermeiden lassen, daß gelegentlich auch fertige Ar-
beiten hergestellt werden. Zum Verkauf dürfen sie nie
kommen; jede Konkurrenz des freien Gewerbes bleibt
ausgeschlossen. Diese fertigen Produkte sollen in den
Besitz des Lehrlings übergehen, der sie hergestellt hat.
Wie die Hefte der Schulzeit einen Ausweis bilden über
gewisse theoretische Kenntnisse, die Zeichnungen über zeich-
nerische Fähigkeiten, so sollen diese Arbeiten, die im Prak
tikum entstanden sind, später für den Lehrling eine Legi-
timation bilden für sein handwerkliches Können. Wohl
besitzt er nach abgeschlossener Lehr- und Schulzeit seine
Zeugnisse, nach bestandener Lehrlingsprüfung seinen Lehr-
brief, aber am besten wird er sich als junger Handwerker
ausweisen durch jene Leistungen, die seine Hand ge-
schaffen hat. Zeugnisnoten werden von verschiedenen
Lehrern nach verschiedenen Maßstäben erteilt, Lehrlings-
Prüfungen können nicht absolut auf einheitlicher Grund-
läge und nach eindeutigen Normen durchgeführt werden,

aber aus dem selber hergestellten Produkt des jungen
Handwerkers spricht nur sein eigenes Können und seine
eigene Geschicklichkeit. Darum muß das Praktikum in
den oberen Lehrjahren in den Mittelpunkt des fachlichen
Unterrichtes gestellt werden, um den herum sich die theo-
retischen und zeichnerischen Fächer gruppieren.

(Schluß folgt.)

Ausschreiben Nr. 3sy
an die

Lettinn des Schweizer. Gewertnerdmides.

Werte Verbandsmitglieder!
Sie werden hiermit eingeladen zur

Ordentlichen Jahresversammlung
auf Samstag den 31. Mai und Sonntag den 1. Juni 1924,

in A r bon.

Tagesordnung:
l. Sitzung am Samstag de« 31. Mai, 15 Uhr, im

Hotel Lmdeuhof.
1. Rückblick auf das letzte Geschäftsjahr.
2. Jahresbericht pro 1923.
3. Jahresrechnung pro 1923. Bericht der Rechnungs-

und Geschäftsprüfungskommission.
4. Bestimmung des Ortes der nächsten Jahresversamm-

lung.
5. Wahl der Rechnungs- und Geschäftsprüsungskom-

mission.
6. Wahl des Verbandsprästdenten und von 24 Mit-

gliedern des Zentralvorstandes auf eine neue Amts-
dauer von drei Jahren.

7. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
8. Aufbau der schweizerischen Gewerbegesetzgebung, ins-

besondere Vorentwurf zu einem Bundesgesttz über
die berufliche Ausbildung. Referenten: Sekretäre
H. Galeazzi (deutsch) und R. Jaccard (franz.)

9. Bundesgesetz über das Zollwesen. Referent: Natio-
nalrat Dr. Th. Odinga.

10. Revision von Art. 20 des Verbandsbeschluffes be-

treffend freiwillige Meisterprüfungen.
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